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 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

UStG 1972 §24

Rechtssatz

Der Vormerkverkehr ist für jene Fälle des zweimaligen Grenzübertritts einer Ware vorgesehen, in denen deren

Rückführung beabsichtigt oder wenigstens für möglich gehalten wurde. Wird eine Ware zu Recht zum Vormerkverkehr

abgefertigt, entsteht die EUSt-Schuld bedingt.
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